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Susanne Derzak | 400-22-6 

Bremen, 21.05.2026 

 

Lfd. Nr.: 36/26 JHA 

Vorlage 
für die Sitzung  

des Jugendhilfeausschusses der Freien Hansestadt Bremen 
am  

11.06.2026 

 

TOP 4 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII für die 
Stadtgemeinde Bremen „Sport-Verein Werder von 1899 e. V.“ 

A. Problem 

Mit Schreiben vom 08.04.2026 beantragte der Träger „Sport-Verein Werder von 1899 
e. V.“ die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII in der 
Stadtgemeinde Bremen. Die Prüfung des Antrags erfolgte auf der Grundlage der 
„Bremischen Richtlinien für die Anerkennung von Trägern der freien Jugendhilfe“ und 
hat ergeben, dass der Verein auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne von § 75 
SGB VIII die Voraussetzungen für eine Anerkennung erfüllt. 

Zweck des Vereins ist nach seiner Satzung, die Förderung des Sports als verbinden-
des Element zwischen Nationalitäten, Kulturen, Religionen und sozialen Schichten. 
Er bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unabhängig von Geschlecht, Ab-
stammung, Hautfarbe, Herkunft, Glauben, sozialer Stellung und sexueller Identität 
eine sportliche Heimat. 

Seit 2021 wird mit dem Projekt „Spielraum“ ein explizit sozialräumlicher Ansatz ver-
folgt. Ziel der Arbeit ist die Förderung von Bewegungs- und Chancengerechtigkeit, 
sowie die Potenzialentfaltung junger Menschen durch wohnortnahe und nied-
rigschwellige Bewegungsangebote in Kitas, Schulen und auf den Bolzplätzen in Bre-
men. Um Kindern und Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigung und/oder Migrati-
onshintergrund einen kontinuierlichen Sportzugang zu ermöglichen, werden wö-
chentliche Sport- und Bewegungsangebote sowie regelmäßige Events in der Betreu-
ungszeit, Freizeit und Ferienzeit angeboten. Die Arbeit wird fachlich qualifiziert durch-
geführt. Die eingesetzten haupt- und/oder ehrenamtlichen Mitarbeitenden verfügen 
über entsprechende fachliche Qualifikationen bzw. einschlägige Erfahrungen. Dieses 
SPIELRAUM-Konzept zielt darauf ab, Teilnehmer*innen in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung zu unterstützen, für Sport und Bewegung zu begeistern und sie für Verant-
wortungsübernahme zu motivieren.  

Hierdurch leistet der Verein einen Beitrag zur Schaffung positiver Lebensbedingun-
gen für junge Menschen und deren Familien und unterstützt eine sinnvolle und at-
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traktive Freizeitgestaltung. Er trägt auch dazu bei, dass junge Menschen in ihrer indi-
viduellen und sozialen Entwicklung gefördert aber auch Benachteiligungen vermie-
den oder sogar abgebaut werden. 

Im Gesamtergebnis hat die Prüfung ergeben, dass der Verein mit seinen Angeboten 
auf dem Gebiet der Jugendhilfe einen gewichtigen Schwerpunkt bereithält, welche 
auf die Ziele der Jugendarbeit ausgerichtet sind.  

Ab dem 1. August 2026 tritt stufenweise ein Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung 
für Kinder im Grundschulalter in Kraft. Mit dem Gesetz zur „Stärkung der Angebote 
der Jugendarbeit im Ganztag“ während der Schulferien, können Angebote der Ju-
gendarbeit in unterrichtsfreien Zeiten, wie in den Ferien, von anerkannten Trägern 
der Jugendhilfe erfüllt werden.  

Für die weitere Durchführung der Angebote mit Kindertageseinrichtungen, Schulen 
etc. setzt dies eine Anerkennung als Jugendhilfeträger für den Sport-Verein Werder 
von 1899 e. V. voraus. 

B. Lösung 

Es wird vorgeschlagen, „Sport-Verein Werder von 1899 e. V.“ als freien Träger der 
Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII in der Stadtgemeinde Bremen anzuerkennen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung 

Ein direkter Anspruch auf eine öffentliche Förderung ist mit der nach § 75 SGB VIII ausge-
sprochenen Anerkennung nicht verbunden. 

Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe richten sich an alle jungen Menschen jedweder ge-
schlechtlichen Identität. 

E. Beteiligung / Abstimmung 

Die Abstimmung des Antrages erfolgte zusammen mit dem Sportamt bei der Senatorin für 
Inneres und Sport. 

Der Verein wird zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses eingeladen, um ggf. weitere Aus-
künfte zu erteilen. 

F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsge-
setz 

 

Einer Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz steht nichts entgegen. 
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G. Beschlussvorschlag 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadtgemeinde Bremen beschließt, den „Sport-Verein Wer-
der von 1899 e. V“ als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII für die Stadtge-
meinde Bremen anzuerkennen. 

 

Anlage: Satzung, Berichte 
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Sachbericht über die Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe innerhalb der letzten zwei 
Jahre vor Antragstellung 

 

SPIELRAUM ist unser ganzheitliches Bewegungs- und Bildungsprogramm, das Kindern und 
Jugendlichen ermöglicht, spielerisch soziale, emotionale und motorische Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln. Ein SPIELRAUM bezeichnet einen Sozialraum und somit das direkte 
Lebensumfeld der Kinder und Jugendliche, in dem verschiedene Partnerinstitutionen des SV 
Werder Bremen inhaltlich miteinander vernetzt sind. In Bremen wurden 12 SPIELRÄUME 
bedarfsorientiert definiert - orientiert an den Stadtteilen, die im kommunalen Programm „Wohnen 
in Nachbarschaften“ (WiN) festgelegt sind. Peterswerder, die Heimat des SV Werder Bremen, 
bildet den 13. Spielraum. Jeder SPIELRAUM umfasst idealerweise immer eine KiTa, eine 
Grundschule, eine weiterführende Schule, einen Sportverein und einen sozialen Träger der 
Kinderund Jugendarbeit. Dieser sozialräumliche Ansatz richtet sich an Kinder und Jugendliche im 
Alter von 5-17 Jahren. Unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem Status oder körperlichen 
Voraussetzungen bietet SPIELRAUM allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, durch Sport 
und Bewegung aktiv an ihrer Lebenswelt teilzuhaben. Ziel ist es, insbesondere Kindern und 
Jugendlichen aus benachteiligten Sozialräumen einen regelmäßigen und niedrigschwelligen 
Zugang zu hochwertigen, aufeinander aufbauenden Bewegungsangeboten zu ermöglichen, um 
bei den Teilnehmer*innen Begeisterung für Bewegung zu wecken, einen aktiven Lebensstil zu 
fördern und individuelle Potenziale zu entfalten. Wir bieten wöchentliche Sport- und 
Bewegungsangebote, sowie regelmäßige Events und Serien in der Betreuungszeit, Ferienzeit und 
Freizeit an. Aufgeteilt in vier SPIELRAUM-Programme (1 Kita & Schule, 2 Inklusion, 3 Bolzplatz, 4 
Mädchen- und Frauenempowerment) wird Bewegung nicht nur als sportliches, sondern auch als 
soziales Handlungsfeld verstanden. 

 

Programme, die im SPIELRAUM-Konzept angesiedelt sind 

1 Kita & Schule 

Unsere wöchentlichen Bewegungsangebote in Kitas und Grundschulen zielen darauf ab, dass 
Kinder im Alter von 4-13 Jahren spielerisch Bewegungserfahrungen sammeln, Spaß und Freude 
an der Bewegung entdecken und ihre sozialen Kompetenzen stärken. In Form von Mini-
Ballschulen an Kita’s, Ballschulen und Fußball AG’s an Grundschulen, sowie Futsal-AG’s und 
inklusiven Ballschulen an weiterführenden Schulen, fanden in den vergangenen zwei Jahren im 
Durchschnitt über 50 wöchentliche Bewegungsangebote an unterschiedlichen 
Bildungseinrichtungen statt, mit denen wir über 800 Kinder in der Woche erreicht haben. 

2 Inklusion 

Durch SPIELRAUM fördern wir inklusive Sportangebote, die Menschen im Alter von 5-75 Jahren 
den Zugang zu Bewegung und sozialer Teilhabe ermöglichen sowie bestehende Barrieren 
abbauen. Ein Beispiel dafür ist das inklusive Fußballteam „Werder Youngstars“, in dem Menschen 
mit und ohne Handicap gemeinsam trainierten und spielten. Dazu kamen inklusive Handball-, 
Leichtathletik- und Tischtennisangebote. Ziel ist es, alle Teilnehmenden für Sport und Bewegung 
zu begeistern, ihre individuellen Fähigkeiten zu stärken und ihnen die aktive Teilhabe an der Sport- 
und Spielkultur zu ermöglichen. Inklusion machten wir außerdem mit besonderen 
Veranstaltungsformaten sichtbar – etwa mit unserer Blindenfußball-Serie oder der Special  



 

 

Champions League, in der inklusive Schulklassen miteinander Fußball spielten, und zeigten, wie 
Vielfalt auf dem Spielfeld gelebt werden kann. In den vergangenen zwei Jahren fanden 
wöchentliche Angebote statt, mit denen wir über 200 Kinder mit und ohne Behinderung in der 
Woche bewegen. 

3 Bolzplatz 

Das Bolzplatzprogramm, finanziell gefördert durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und 
Integration in Bremen, bietet insbesondere Kindern und Jugendlichen im Alter von 8-17 Jahren mit 
Migrationshintergrund und/oder Fluchterfahrung die Möglichkeit, sich in ihrer Freizeit sportlich zu 
betätigen. In wöchentlich stattfindenden 90-Minuten-Einheiten können sie gemeinsam spielen, 
neue Erfahrungen sammeln und ihre sozialen Fähigkeiten weiterentwickeln. Die Bolzplätze bieten 
einen Raum, in dem sich die Teilnehmer*innen selbst entfalten, Teamgeist erleben und wichtige 
Werte wie Fairplay lernen können. Spaß und respektvolles Miteinander stehen dabei im 
Vordergrund. Zusätzlich verfolgt das Programm einen Multiplikator*innenansatz: Jugendliche 
werden empowert, um somit ihrerseits Verantwortung zu übernehmen, beispielweise als 
Übungsleitende. In den vergangenen zwei Jahren fanden wöchentlich im Durchschnitt 11 
Bolzplatzangebote an 7 verschiedenen Standorten in Bremen statt. Dadurch nahmen rund 140 
Kinder und Jugendliche pro Woche regelmäßig teil.  

4 Frauen- und Mädchenempowerment 

Unsere Mädchenangebote ermöglichen einen niedrigschwelligen Zugang zu Sport und Bewegung 
in Gemeinschaft mit anderen. Sie richten sich insbesondere an Mädchen im Alter von 9-14 Jahren 
aus marginalisierten Gruppen und verfolgen das Ziel, ihnen einen sicheren Raum zum 
Sporttreiben zu schaffen. In den wöchentlichen Einheiten von 60 und 90 Minuten legen wir 
besonderen Wert auf das Ausprobieren, die persönliche Selbstentfaltung sowie ein respektvolles 
Miteinander. Seit Oktober 2024 fanden vier wöchentliche Fußballangebote für Mädchen statt. 
Insgesamt nahmen ungefähr 40 Mädchen pro Woche regelmäßig teil. 

 

Eine detailliertere Darstellung zu den SPIELRAUM-Angeboten, zu Zahlen, sowie zu den weiteren 
Bausteinen des SPIELRAUM-Konzepts ist dem Antrag angehängt (SPIELRAUM-Saisonbericht 
2024/2025). 
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